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Satzung über den Kostenersatz und 
die Gebührenerhebung für Hilfe- und 

Dienstleistungen der Freiwilligen Feu-
erwehr der Gemeinde Salzatal

(Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 8 Abs 1 S. 1 und 45 Abs. 2 
Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
01.06.2014 (GVBI. LSA 2014, S. 288), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16.05.2024 (GVBI. LSA S. 128, 132), in Verbin-
dung mit § 22 des Brandschutz- und Hilfel-
eistungsgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt (BrSchG) vom 07.06.2001 (GVBl. LSA S. 
190) zuletzt mehrfach geändert durch § 1 
des Gesetzes vom 24.03.2020 (GVBl. LSA S. 
108), sowie der §§ 2 und 5 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG-LSA) vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2020 (GVBI. LSA S. 712) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Salzatal in sei-
ner Sitzung am 23.09.2025 folgende Satzung 
beschlossen.

§ 1
Geltungsbereich

Für Einsätze und Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Gemeinde Salzatal au-
ßerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pfl ichtaufgaben wird Kostenersatz nach § 
22 Abs. 1 und 3 BrSchG in Form von Kosten 
und Auslagen nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben. 

§ 2
Kostenpfl ichtige Einsätze und Leistungen 

der Feuerwehr

(1) Die Erfüllung folgender entgeltlicher 
Pfl ichtaufgaben durch die Freiwillige Feuer-
wehr ist kostenersatzpfl ichtig:

1. Einsätze nach § 22 Abs. 1 Satz 1 BrSchG, 
die vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden sind,
2. Leistungen bei Unglücksfällen, techni-
schen Hilfeleistungen und in sonstigen 
Be-darfsfällen, wenn Menschenleben nicht 
oder nicht mehr in Gefahr sind,
3. Leistungen bei Einsätzen in Fällen der Ge-
fährdungshaftung,
4. Die Stellung einer Brandsicherheitswache 
gemäß § 20 Abs 1 BrSchG,
5. Durch Brandmeldeanlagen ausgelöste 
Einsätze, ohne dass ein Brand vorgele-gen 
hat

§ 3
Kostenpfl ichtige freiwillige Leistungen

(1) Freiwillige Leistungen werden nur auf 
ausdrückliche Anforderung und nur dann 
erbracht, wenn diese ohne Vernachlässi-
gung der nach dem BrSchG LSA zu erfüllen-
den Pfl ichtaufgaben möglich sind. Ein Recht-
sanspruch auf Tätigwerden besteht nicht, 
insbesondere dann nicht, wenn keine Eilbe-
dürftigkeit vorliegt bzw. einschlägige Privat-
betriebe einsetzbar sind.

(2) Für freiwillig erbrachte Leistungen wer-
den Gebühren erhoben. Gebührenpfl ichtig 
sind alle Hilf- und Sachleistungen der Frei-
willigen Feuerwehr, die nicht im Zusammen-
hang mit den in § 2 der Satzung bezeichne-
ten Aufgaben stehen.

Zu den freiwilligen Einsätzen gehören insbe-
sondere: 
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1. Beseitigung von Ölschaden und sonsti-
gen umweltgefährdenden oder gefährlichen 
Stoff en, sofern nicht die Pfl ichtaufgaben 
nach § 1 (3) des BrSchG berührt werden,
2. Türöff nung bei Gebäuden, Wohnungen, 
Aufzügen etc., sofern keine Gefahr für Leib 
und Leben Betroff ener besteht,
3. Zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, 
Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- und sons-
tigen Hilfsgeräten,
4. Einfangen von Tieren, sofern nicht die 
Pfl ichtaufgabe nach § 1 (3) des BrSchG be-
rührt werden,
5. Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern,
6. Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbei-
ten,
7. Absicherung von Gebäuden und Gebäu-
deteilen

(3) Bei Leistungen, die einem überwiegend 
gemeinnützigen Zweck, der Pfl ege des 
Brauch-tums oder der Förderung des Ge-
meinschaftslebens der Gemeinde dienen, 
werden keine Gebühren erhoben. 

§ 4
Ersatzpfl ichtige

(1) Kostenersatzpfl ichtig bei Leistungen 
nach § 2 dieser Satzung ist:

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistun-
gen erforderlich gemacht hat; § 7 des Ge-
setzes über die öff entliche Sicherheit und 
Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt über 
die Verantwortlichkeit von Personen gilt ent-
sprechend,
2. der Eigentümer der Sache oder derjenige, 
der die tatsächliche Gewalt über die Sache 
ausübt, deren Zustand die Leistungen erfor-
derlich gemacht hat; § 8 des Gesetzes über 
die öff entliche Sicherheit und Ordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt über Verantwort-
lichkeit von Tieren und Sachen gilt entspre-
chend;
3. derjenige, in dessen Auftrag oder in des-
sen Interesse die Leistungen erbracht wer-
den;
4. derjenige, der vorsätzlich oder grob fahr-
lässig grundlos den Einsatz einer Feuerwehr 
auslöst.
5. Der Eigentümer der Anlage beim Aus-
rücken der Feuerwehr bei Fehlalarmierung 
durch Brandmeldeanlagen nach § 2 Nr. 6 
dieser Satzung.

(2) Auf Kosten kann verzichtet werden, so-

weit diese im Einzelfall eine unbillige Härte 
wären oder ein besonderes öff entliches In-
teresse für den Verzicht besteht.

(3) Mehrere Kostenpfl ichtige haften als Ge-
samtschuldner.

(4) Ersatzansprüche nach allgemeinen Vor-
schriften bleiben unberührt.

§ 5
Gebührentarif und Gebührenhöhe

(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als 
Anlage beigefügten Kostentarifes erhoben. 
Die Anlage ist Bestandteil der Satzung

(2) Maßgeblich für die Gebührenberechnung 
ist der Zeitraum vom Ausrücken der Feu-
er-wehr aus dem Feuerwehrhaus zum Ein-
satz bis zum Einrücken nach Einsatzende. 
Die Einsatzzeit wird nach Minuten berech-
net.

(3) Die Gebühr wird bei off ensichtlich unnö-
tig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen 
und Geräten auf der Grundlage der für die 
Leistungserbringung erforderlichen Einsatz-
kosten berechnet.

(4) Kommen bei einem kostenpfl ichtigen Ein-
satz, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
ande-re Feuerwehren zum Einsatz, so wer-
den dafür auch die Kostensätze der örtlich 
zuständigen Gemeinde in Rechnung gestellt. 

§ 6
Entstehen des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht 
mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem 
Feuerwehr-Gerätehaus bzw. mit der Über-
lassung der Geräte/ Verbrauchsmateriali-
en/ verbindlichen Anmeldung. Dies gilt auch 
dann, wenn nach dem Ausrücken von Feuer-
wehrkräften der Gebührenpfl ichtige auf die 
Leistung verzichtet oder sonstige Umstände 
die Leistung unmöglich machen, soweit die 
Unmöglichkeit nicht von Angehörigen der 
Feuerwehr zu vertreten ist.

(2) Die Kostenschuld entsteht mit dem Ein-
rücken der Feuerwehr in das Feuerwehr-
haus bzw. mit der Rückgabe der Geräte.
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§ 7
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung

(1) Der Kostenersatz wird durch Bescheid 
festgesetzt und nach Bekanntgabe fällig, 
wenn nicht im Bescheid ein späterer Zeit-

punkt bestimmt wird.

(2) Der Kostenersatz wird im Verwaltungs-
zwangsverfahren nach dem Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt vollstreckt.

§ 8
Haftung

Die Gemeinde Salzatal haftet nicht für Per-
sonen- und Sachschäden, die durch die 
Benutzung von zeitweise überlassenen Ge-
räten entstehen, wenn und soweit die An-
gehörigen der Feuerwehr diese nicht selbst 
bedienen.

§ 9
Billigkeitsmaßnahmen

(1) Nach Maßgabe des § 13a KAG LSA kön-
nen die Gebühren nach dieser Satzung ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Här-
te für den Schuldner bedeuten würde und 
der Anspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet erscheint.

(2) Ist deren Einziehung nach Lage des Ein-
zelfalles unbillig, können sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden.

(3) Die Entscheidung über Billigkeitsmaß-
nahmen steht unter dem Vorbehalt, nach 
Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit im Einzelfall zu sozialverträglichen 
Belastun-gen zu gelangen

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung einschließlich ihrer Anlage 
1 tritt am Tage nach ihrer öff entlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Hinweis nach § 8 Abs. 3 KVG LSA

Ist eine Satzung unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die im KVG 
enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen worden sind, zustande gekommen, 

so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Kommune geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung oder die öff entliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind. 

Salzatal, den 06.10.2025

gez.
Ina Zimmermann                - Dienstsiegel -
Bürgermeisterin 

Anlage

Kostenverzeichnis zur Satzung über den 
Kostenersatz und die Gebührenerhebung 
für Hilfe- und Dienstleistungen der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Salza-
tal außer-halb der unentgeltlich zu erfül-
lenden Pfl ichtaufgaben vom:

I. Personaleinsatz
1. je Einsatzkraft 0,96 €/min 

II. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Perso-
nal)
1. Mannschaftstransportwagen (MTW)
0,44 €/min

2. Mehrzweckfahrzeug/ Kleinfahrzeug (MZF/
KEF)
0,38 €/min

3. Löschfahrzeug (LF) 
0,72 €/min

4. Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)
1,00 €/min

5. Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF - W)
0,52 €/min

6. Gerätewagen (GW – L2)
0,45 €/min

7. Tanklöschfahrzeug (TLF)
0,70 €/min

8. Einsatzleitwagen (ELW)
0,46 €/min

9. Kommandowagen (KdoW) 
0,45 €/min
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10. Drehleiter (DLK 23/12)
0,98 €/min

III. Verbrauchsmaterialien / Sonstige Kos-
ten
1. Die Kosten für Lösch- und Bindemittel 
sowie sonstige Verbrauchsmaterialien, ein-
schließlich anfallender Entsorgungs- oder 
Reinigungskosten, sind in tatsächlich an-
gefallener Höhe bzw. zum jeweiligen Ta-
gespreis. zu erstatten.

2. Dies gilt auch für Aufwendungen der Ge-
meinde Salzatal, für die im Kostenverzeich-
nis keine Kosten festgelegt sind.

IV. Auslagen
Einsatzbedingte Auslagen für notwendige 
Leistungen Dritter (z.B. Einsatz eines Kra-
nes, Baggers, etc.) werden in Höhe der tat-
sächlich entstandenen Kosten in Rechnung 
gestellt.

Bekanntmachung des Beschlusses 
über den Jahresabschluss 2022 vom 

23.09.2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Salzatal hat 
in seiner Sitzung vom 23.09.2025 gemäß § 
45 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA i. V. m. § 120 Abs. 
1 KVG LSA in der derzeit gültigen Fassung 
den geprüften Jahresabschluss 2021 mit ei-
ner Bilanzsumme von 58.774.500,62 EUR 
beschlossen und der Bürgermeisterin die 
Entlastung erteilt. 

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Er-
gebnisses in Höhe von 1.341.467,97 EUR wird 
in der Bilanz vorgetragen und der Rücklage 
aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb-
nisses zugeführt.

Der Jahresabschluss mit dem Rechen-
schaftsbericht und seinen Anlagen liegt nach 
§ 120 Abs. 2 KVG LSA zur Einsichtnahme vom 
13.10.2025 bis 21.10.2025 im Verwaltungsge-
bäude, Straße der Einheit 12a, Zimmer 0.05 
öff entlich aus.

Bekanntmachung des Beschlusses 
über den Jahresabschluss 2023 vom 

23.09.2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Salzatal hat 
in seiner Sitzung vom 23.09.2025 gemäß § 
45 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA i. V. m. § 120 Abs. 1 
KVG LSA in der derzeit gültigen Fassung den 
geprüften Jahresabschluss 2021 mit einer Bi-
lanzsumme von 57.781.047,75 EUR beschlos-
sen und der Bürgermeisterin die Entlastung 
erteilt. 
Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Er-
gebnisses in Höhe von 360.658,43 EUR wird 
in der Bilanz vorgetragen und durch die 
Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses ausgeglichen.

Der Jahresabschluss mit dem Rechen-
schaftsbericht und seinen Anlagen liegt nach 
§ 120 Abs. 2 KVG LSA zur Einsichtnahme vom 
13.10.2025 bis 21.10.2025 im Verwaltungsge-
bäude, Straße der Einheit 12a, Zimmer 0.05 
öff entlich aus.


